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Gesetz 
vom 10. November 2017 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über 
die Verwalter alternativer Investmentfonds 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 19. Dezember 2012 über die Verwalter alternativer 
Investmentfonds (AIFMG), LGBl. 2013 Nr. 49, in der geltenden Fas-
sung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 4 Abs. 1 Ziff. 7 Bst. b und Ziff. 13, 17, 19, 28 und 31 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 
7. "zuständige Behörden" in Bezug auf eine Verwahrstelle: 

b) die zuständigen Behörden im Sinne des Art. 4 Abs. 1 Ziff. 26 der 
Richtlinie 2014/65/EU, wenn die Verwahrstelle eine nach jener 
Richtlinie und in Liechtenstein nach dem Bankengesetz zugelas-
sene Wertpapierfirma ist; 

13. "Finanzinstrument": eines der im Anhang I Abschnitt C der Richtli-
nie 2014/65/EU genannten Instrumente; 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 14/2017 und 72/2017 
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17. "Aufnahmemitgliedstaat des AIFM": ein EWR-Mitgliedstaat, der 
nicht der Herkunftsmitglied- oder EWR-Referenzstaat nach Kapitel 
XII Abschnitt A ist und in dessen Hoheitsgebiet der EWR-AIFM 
EWR-AIF verwaltet, Anteile eines EWR-AIF vertreibt oder die 
Dienste nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a und b erbringt; 

19. "Emittent": jeder Emittent im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. f des 
Offenlegungsgesetzes, der seinen Satzungssitz innerhalb des EWR 
hat, und dessen Wertpapiere im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 41 des 
Vermögensverwaltungsgesetzes zum Handel auf einem geregelten 
Markt zugelassen sind; 

28. "nicht börsennotiertes Unternehmen": ein Unternehmen, das seinen 
Satzungssitz innerhalb des EWR hat und dessen Anteile im Sinne 
von Art. 4 Abs. 1 Ziff. 21 der Richtlinie 2014/65/EU nicht zum 
Handel auf einem regulierten Markt zugelassen sind; 

31. "professioneller Anleger": jeder Anleger, der im Sinne von Anhang II 
der Richtlinie 2014/65/EU als ein professioneller Kunde angesehen 
wird oder auf Antrag als professioneller Kunde behandelt werden 
kann; 

Art. 30 Abs. 3 

3) Bei Zulassungen für Dienstleistungen nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a 
und b finden die Art. 15, 16, 24 und 25 der Richtlinie 2014/65/EU betref-
fend die Anfangskapitalausstattung, die organisatorischen Anforderun-
gen, die Grundsätze zum Anlegerschutz und die Beurteilung der Eig-
nung und Angemessenheit sowie Berichtspflicht gegenüber Kunden 
sinngemäss Anwendung. Die Zulassung wird erteilt, wenn sich der 
AIFM einem System für die Entschädigung der Anleger anschliesst; die 
Bestimmungen über Anlegerentschädigungssysteme nach Art. 7 des 
Bankengesetzes (BankG) und den dazu erlassenen Durchführungsvor-
schriften finden sinngemäss Anwendung. 

Überschrift vor Art. 120 

D. Grenzüberschreitende Verwaltung von EWR-AIF mit Sitz in anderen 
EWR-Mitgliedstaaten und grenzüberschreitende Erbringung von 

Dienstleistungen 
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Art. 120 Abs. 1 und 2 

1) Der EWR-AIFM hat der FMA die Absicht der grenzüberschrei-
tenden Verwaltung eines EWR-AIF mit Sitz in einem anderen EWR-
Mitgliedstaat und der grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleis-
tungen nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a und b in einem anderen EWR-Mit-
gliedstaat in elektronischer Form in englischer oder einer anderen von 
der FMA anerkannten Sprache anzuzeigen. 

2) Erfolgen die beabsichtigten grenzüberschreitenden Tätigkeiten nach 
Abs. 1 im Wege des grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehrs, muss 
die Anzeige zumindest folgende Angaben enthalten: 
a) den EWR-Mitgliedstaat, in dem EWR-AIF verwaltet oder Dienstleis-

tungen nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a und b erbracht werden sollen; 
b) einen Geschäftsplan mit Angabe, welche EWR-AIF verwaltet oder 

welche Dienstleistungen nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a und b erbracht 
werden sollen. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/65/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte 
für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG 
und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 

III. 

Verweis auf die Richtlinie 2014/65/EU 

1) Wird in diesem Gesetz auf Vorschriften der Richtlinie 2014/65/EU 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2015 über 
Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 
2002/92/EG und 2011/61/EU verwiesen, so gelten diese als nationale 
Rechtsvorschriften. 
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2) Der vollständige Wortlaut der Richtlinie 2014/65/EU ist im Amts-
blatt der Europäischen Union unter http://eur-lex.europa.eu veröffent-
licht; er kann auch auf der Internetseite der FMA unter www.fma-li.li 
abgerufen werden. 

IV. 

Inkrafttreten und Ausserkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 10. November 
2017 über die Abänderung des Bankengesetzes in Kraft. 

2) Kapitel III. (Verweis auf die Richtlinie 2014/65/EU) tritt mit In-
krafttreten des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses betref-
fend die Übernahme der Richtlinie 2014/65/EU ausser Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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